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Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
1. Die Verbandsversammlung nimmt den Prüfungsbericht des Kommunal- und Prü-

fungsamts des Landkreises Emmendingen vom 25.09.2025 zustimmend zur 
Kenntnis. 

 
2. Die Verbandsversammlung stellt die Jahresrechnung 2024 des Zweckverbandes 

Regio-Nahverkehr Freiburg wie folgt fest: 
 

 

Nr. Feststellungsbeschluss EUR
1

1. Erfolgsrechnung

 1.1 Summe Erträge 10.663.171,18

 1.2 Summe Aufwendungen 10.360.322,30

 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) ¹ 302.848,88

nachrichtlich:

Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung

Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung

2. Liquiditätsrechung

 2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit 128.564.498,00

 2.2 Finanzierungsmitterlüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 7.586.904,00

 2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) 136.151.402,00

 2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit -11.315.599,00

 2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Salo aus 2.3 und 2.4) ² 124.835.803,00

 2.6
Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen
Einzahlungen und Auszahlungen -121.982.204,00

 3. Bilanzsumme 188.624.883,85

Verwendung der Jahresüberschusses 302.848,88

Der Jahresüberschuss von 302.848,88 € wird den freien Rücklagen (Konto 2960) zugeführt.
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3. Die Verbandsversammlung nimmt den Beteiligungsbericht 2024 gemäß Anlage 2 
zur Drucksache ZRF-bA/VV 2025.003 zur Kenntnis.  

 
 
 
ANLAGEN: 

1. Prüfungsbericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2024 des Zweckverbandes Regio-Nahver-
kehr (ZRF) vom 25.09.2025 

2. Jahresrechnung mit Lagebericht 2024 und Beteiligungsbericht 
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Begründung 
 
 
1. Jahresrechnung und Prüfungsbericht 2024 
 
Infolge der Umstellung von der kameralen Haushaltsführung auf die Anwendung des 
Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2014 (Beschluss der Verbandsversammlung vom 
19.06.2013, Drucksache ZRF-bA/VV 2013.003) wurde die Wirtschaftsführung wiede-
rum nach HGB geprüft. In diesem Zusammenhang wurden die bisher bereits an die 
Infrastrukturunternehmen gezahlten Investitionszuschüsse im Anlagevermögen mit 
insgesamt 105 Mio. EUR aktiviert. Etwa 76 Mio. EUR wurden der Deutschen Bahn zur 
Vorfinanzierung bereitgestellt, die über Kassenkredite gedeckt sind. Nach Auszahlung 
des Bundes- und Landeszuschusses werden diese Kredite abgelöst werden. Investiti-
onszuschüsse für Anlagen der Infrastruktur, die bis einschließlich 31.12.2024 in Be-
trieb gegangen sind, wurden 2024 mit ca. 3,188 Mio. EUR abgeschrieben. 
 
Zusammenfassend bestätigt das Kommunal- und Prüfungsamt des Landkreises Em-
mendingen als Ergebnis der Prüfung nach § 111, § 112 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 GemO 
sowie entsprechend der Bestimmungen des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit, des Eigenbetriebsgesetzes und der Gemeindeprüfungsordnung die Ord-
nungsmäßigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Regio-
Nahverkehr Freiburg. 
 
Das Kommunal- und Prüfungsamt des Landkreises Emmendingen empfiehlt der Ver-
bandsversammlung, den Jahresabschluss 2024 gem. § 20 GKZ, § 111GemO und § 
16 EigBG festzustellen. 
 
 
2. Beteiligungsbericht 2024 
 
Der Beteiligungsbericht (als Anlage 2) zur Jahresrechnung dieser Drucksache beige-
fügt) gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Entwicklung wichtiger Unter-
nehmensdaten der REGIO-VERBUND GmbH. 
 
2.1 Auswirkungen auf die ZRF-Wirtschaftsführung 
 
REGIO-VERBUND GmbH 
 
Die REGIO-VERBUND GmbH finanziert sich überwiegend aus Zuschüssen des ZRF. 
Diese Zuschüsse sind im Rahmen des ZRF-Wirtschaftsplanes berücksichtigt und wer-
den entsprechend der gültigen Umlageschlüssel auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 
Insgesamt erhielt die REGIO-VERBUND GmbH 2024 Zuschüsse in Höhe von 
428.588,41 EUR zur Durchführung der Verbandsaufgaben und zur Erhaltung des Ge-
schäftsbetriebes. 
 
Darüber hinaus ist der ZRF als Alleingesellschafter der GmbH zur Verlustabdeckung 
verpflichtet. Eine solche Verlustabdeckung über die Zuschusszahlungen hinaus ist im 
normalen Geschäftsbetrieb ausgeschlossen. Gewinnausschüttungen oder Verlustab-
deckungen aus der Beteiligung ergaben sich 2024 nicht.  
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Im Jahr 2024 konnte die REGIO-VERBUND GmbH Erlöse aus Personal- und Verwal-
tungsdienstleistungen erzielen. Diese Erlöse bewirkten ebenfalls eine Reduzierung 
der ZRF-Zuschüsse und damit der Verbandsumlagen. 
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I. Grundlagen und Rechtsverhältnisse

1. Grundlagen des Zweckverbandes

Der Zweckverband Regie-Nahverkehr Freiburg (ZRF) wurde zum 3108.1994 gegründet. Der 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, der Landkreis Emmendingen und die Stadt Freiburg 
im Breisgau bilden den ZRF. Die Rechtsverhältnisse sind in der Zweckverbandssatzung (ZV- 
Satzung) vom 01.10.1999, in der Fassung der Änderungssatzung vom 15.12.2021 geregelt. 
Am 13.12.2023 und am 01.07.2024 wurde die Satzung erneut geändert. Der ZRF hat seinen 
Sitz nach § 1 Abs. 2 ZV-Satzung in Freiburg im Breisgau,

2. Gegenstand des Zweckverbands

Der ZRF hat die Aufgabe, die maßgeblichen verkehrspoütischen Leitlinien zu entwickeln. Er 
fördert, unterstützt und koordiniert den regionalen öffentlichen Personennahverkehr und des­
sen Ausbau (§ 2 Abs, 1 ZV-Satzung). Hierzu sind dem Zweckverband die Aufgaben nach 
§ 2 Abs. 2 ZV-Satzung und § 2 Abs. 5 ZV-Satzung übertragen worden.

Zur Erledigung seiner Aufgaben hat der ZRF zum 01.01.2000 die REGIO-Verbund GmbH ge­
gründet (§ 2 Abs. 3 ZV-Satzung).

3. Organe, Mitglieder und Struktur des Zweckverbands

Organe des Zweckverbands sind nach § 3 ZV-Satzung:
• die Verbandsversammlung und
• der Verbandsvorsitzende.

Die Verbandsversammlung legt die Grundsätze für die Tätigkeit des ZRF fest. Sie entscheidet 
über die ihr durch Gesetz und Zweckverbandssatzung zugewiesenen Angelegenheiten und 
überwacht die Ausführung ihrer Beschlüsse (vgl. § 4 ZV-Satzung). Die Verbandsversammlung 
hat einen beschließenden Ausschuss zu bilden. Die Aufgaben der Verbandsversammlung, 
des Verbandsvorsitzenden und des beschließenden Ausschusses sind in den 
§§ 4 bis 12 der ZV-Satzung geregelt.

Der Verbandsvorsitzende wird von der Verbandsversammtung für die Amtszeit von zwei Jah­
ren gewählt. Den Verbandsvorsitz sollen abwechselnd Oberbürgermeister der Stadt Freiburg 
im Breisgau, Landrat des Landkreises Breisgau Hochschwarzwald und Landrat des Landkrei­
ses Emmendingen innehaben (§ 9 Abs. 1 ZV-Satzung). Herr Martin W.W. Horn, Oberbürger­
meister der Stadt Freiburg im Breisgau, wurde ab dem 01.10.2024 für eine weitere Amtszeit 
zum Verbandsvorsitzenden gewählt. Stellvertreter sind Herr Dr. Christian Ante, Landrat des 
Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald, und Herr Hanno Hurth, Landrat des Landkreises 
Emmendingen, (vgl. Beschlussvorlage Drucksache ZRF-W 2024.003).
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Die Wah! der Mitglieder des beschließenden Ausschusses und die Entsendung in den Auf­
sichtsrat der REGIO-Verbund GmbH für die Wahlperiode 2024 - 2029 erfolgte in der Verbands­
versammlung vom 16.10.2024 (vgl. Beschlussvorlage Drucksache ZRF-W 2024.006).

Mitglieder der Verbandsversammlung sind die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und 
Emmendingen sowie die Stadt Freiburg im Breisgau.

Die Verwaltungsaufgaben werden von der Geschäftsstelle des Zweckverbands erledigt (vgl. §
12 Abs. 1 ZV-Satzung). Der Zweckverband Regio-Nahverkehr (ZRF) verfügt über kein eigenes 
Personal, sondern bedient sich des Personals der Verbandsmitglieder mittels Personalleihe. 
Der ZRF erstattete bis 30.06.2024 an die Verbandsmitglieder die Personalkosten. Mit der Än­
derung der Verbandssatzung zum 01.07.2024 erbringen die Verbandsmitglieder ihre Beiträge 
auch in Form von Personalgestellung an den Zweckverband. Diese werden bei der Ver­
bandsumlage angerechnet und mindern damit deren zu erbringende Zahlung (§ 14 Abs. 7 der 
Verbandssatzung).

Der Zweckverband wird ferner bei der Erledigung seiner Aufgaben durch Personal seiner 
100%igen Tochtergesellschaft, der REGIO-Verbund GmbH unterstützt. Die Organisation der 
Geschäftsbereiche der Zweckverbandsverwaitung entspricht aufgrund der bestehenden Per­
sonenidentität der Mitarbeiter/innen von ZRF und REGIO-Verbund der Organisation der RE­
GIO-Verbund GmbH. Der Geschäftsführer der REGIO-Verbund GmbH leitet die Verwaltung 
des ZRF im Auftrag des Verbandsvorsitzenden (vgl. § 1 ZRF-Dienstanweisung Nr. 3/2023). 
Fachbediensteter für das Finanzwesen ist Herr Jürgen Albrecht (§116GemO i.V.m. 

§ 18GKZ).

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen finden seit dem 01.01.2014 die für Ei­
genbetriebe geltenden Vorschriften Anwendung (§20GKZ i.V.m. § 13 Abs, 1 ZV-Satzung). 
Die unterjährige Wirtschaftsführung wird von der Geschäftsstelle des Zweckverbands wahrge­

nommen.

Zur Erledigung der Kassengeschäfte ist eine eigenständige Verbandskasse eingerichtet. Am 
22.08.2024 fand eine Kassenprüfung durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen statt. 
Ausweislich des Prüfberichts vom 22.08.2024 haben sich keine Beanstandungen ergeben.

Die dem Jahresabschluss zugrundeliegenden Bücher wurden von der Dr. Schwarzkopf u. Ger- 
jets Partnerschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft, Müllheim, geführt. Die erforderlichen 
Aufzeichnungen in den einzelnen Büchern erfolgten EDV-gestützt mittels Software der DATEV 

e.G.
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Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde auf der Grundlage der geführten Bücherund der 
darüber hinaus von der ZRF vorgelegten Belege und Bestandsverzeichnisse sowie der erteil­
ten Auskünfte unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften durch die Dr. Schwarzkopf 
+ Gerjets Partnerschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft, Müllheim, erstellt.

Die Aufwendungen des Zweckverbands werden, soweit sie nicht durch Zuschüsse oder sons­
tige Einnahmen gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert (§ 14 Abs. 1 ZV-Satzung). 
Die Höhe der Umlagen wird im Wirtschaftsplan für jedes Wirtschaftsjahr getrennt für den Er­
folgsplan (Verwaitungs- und Betriebskostenumlage) und für Investitionsmaßnahmen (Investi­
tionsumlage) festgesetzt,
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II. Vorjahresabschluss

1. Feststellung des letzten Jahresabschlusses

Am 18.12.2024 wurde die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 des Zweckverbands Re­
gie-Nahverkehr Freiburg (ZRF) mit dem Prüfungsbericht vom 19.09.2024 über die Prüfung des 
Jahresabschlusses 2023 von der Verbandsversammlung des ZRF beschlossen (vgl. Be­
schlussvorlage Drucksache ZRF-BAAA/ 2024.008).

Die örtliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 
erfolgte am 22.01.2025 auf der Flomepage des ZRF. Die öffentliche Auslegung des Jahresab­
schlusses 2023 (einschließlich Lagebericht und GuV) erfolgte in der Zeit vom 22.01,2025 bis 
einschließlich 31.01.2025.

2. Prüfungsfeststellungen zum Jahresabschluss 2023

Mit Prüfungsbericht des Kommunal- und Prüfungsamts des Landratsamtes Emmendingen 
vom 19.09.2024 ist die Ordnungsmäßigkeit und die Richtigkeit des Jahresabschlusses 2023 
bestätigt worden. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ergaben sich keine Bedenken gegen die Fest­
stellung des Jahresabschlusses.
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111. Prüfungsverfahren

1. Prüfungsauftrag und Umfang der örtlichen Prüfung

Gemäß § 13 ZV-Satzung vom 01.10.1999, in der Fassung der Änderungssatzung vom 
15.12.2021, wendet der ZRF nach §20 GKZab dem 01.01.2014 die für die Wirtschaftsführung 
und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß an. Aufgrund 
der Satzungsänderung vom 13.12.2023 wendet der ZRF die für die Wirtschaftsführung und 
das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften unmittelbar an.

Nach der Änderung des EigBG vom 17.06.2020 (GBl. vom 25.06.2020 - S. 403 ff.) hat das 
Innenministerium am 01.10.2020 (GBl. vom 21.10.2020-S. 827 ff.) zwei neue Eigenbetriebs- 
verordnungen erlassen: EigBVO-HGB und EigBVO-Doppik. Mit der Änderung des § 13 der 
ZV-Satzung in der Fassung vom 15.12.2021 hat der Zweckverband von seinem Wahlrecht 
hinsichtlich der beiden o.g. Eigenbetriebsverordnungen Gebrauch gemacht und wendet ab
01.01.2023 ergänzend zum neuen Eigenbetriebsgesetz die für die Wirtschaftsführung und das 
Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Regelungen der EigBVO-HGB unmittelbar an. 
Damit werden die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen wie bisher auf der Grundlage 
des Handelsgesetzbuches geführt.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbands gelten die Vorschriften über die 
örtliche Prüfung der Gemeinden entsprechend.

Die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse obliegt im Wechsel von zwei Jahren den Rech­
nungsprüfungsämtern der Verbandsmitglieder (§13 Abs. 2 ZV-Satzung).

Die Prüfung des Jahresabschlusses des Jahres 2024 erfolgte durch das Kommunal- und Prü­
fungsamt (KPA) des Landratsamtes Emmendingen.

Die örtliche Prüfung hat daher den Jahresabschluss des ZRF vor dessen Feststellung durch 
die Verbandsversammlung nach § 20 GKZ, § 111 Abs. 1 i.V.m. § 110 Abs. 1 GemO, § 16 Abs. 
2 EigBG und § 13 GemPrO zu prüfen.

Der Umfang der Prüfung ergibt sich aus § 11 i.V.m. § 13 GemPrO.

Die Prüfung ist grundsätzlich innerhalb von vier Monaten nach Aufstellung des Jahresab­
schlusses durchzuführen gemäß § 13 Abs. 2 ZV-Satzung, § 16 Abs. 2 S. 2 EigBG,
§ 111 Abs. 1 GemO i.V.m. § 48 LKrO.

Der Jahresabschluss 2024 einschließlich Lagebericht und weiterer wesentlicher Unterlagen 
wurde dem KPA am 15.08.2025 durch Herrn Albrecht (Geschäftsbereächsleiter Verwaltung 
und Finanzen) zur Prüfung übergeben.
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Die Prüfung des vorgelegten Jahresabschlusses erfolgte im September 2025.

Als Prüfungsunteriagen standen der Jahresabschluss und der Lagebericht 2024 mit folgenden 
Bestandteilen und ergänzenden Unterlagen zur Verfügung:

• Bilanz {gemäß § 8 EigBVO-HGB)

« Erfolgsrechnung (gemäß § 9 EigBVO-HGB)

• Liquiditätsrechnung (gemäß § 10 EigBVO-HGB)

• Anhang zum Jahresabschluss (gemäß § 11 EigBVO-HGB)

® Anlagennachweis als Bestandteil des Anhangs (gemäß § 284 Abs. 3 HGB) 

o Lagebericht (gemäß § 12 EigBVO-HGB)

• Beteiligungsbericht

• Sachkonten

• Wirtschaftspian 2024 

® Verbandssatzung

• Protokolle der Verbandsversammlungen

• Kontoauszüge

• Debitoren- und Kreditorenbelege

• Dienstanweisung Nr. 3/2023 vom 01.01.2023

• Dienstanweisung Nr. 2/2015 der Verbandskasse vom 02.01.2018 (2. Ergänzung)

• Geschäftsführungsordnung der Regio-Verbund Gesellschaft mbH vom 27.10.2010

• Zu den Kassenkrediten: Kommunikation mit Regierungspräsidium Freiburg

Die erforderlichen Aufklärungen und notwendigen Nachweise sind vom Fachbediensteten für 
das Finanzwesen (Geschäftsbereichsleiter Verwaltung und Finanzen) im Zuge der Prüfungs­
handlungen erbracht worden.

Die Prüfung hat sich auf Stichproben beschränkt (§ 3 Abs. 2 GemPrO).
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Besonderes Augenmerk wurde auf folgende Prüffelder gelegt;

• Liquiditätsrechnung als Bestandteil des Jahresabschlusses 

® Anlage „Entwicklung der Liquidität"

• Entwicklung der Kassenkredite

• Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände und der damit korrespondie­
renden Sonderposten für Zuschüsse
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2. Stand der überörtlichen Prüfung durch die GPA

Nach der in der Verbandssatzung geregelten örtlichen Prüfung unterliegt der ZRF der überört­
lichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA). Rechtsgrund­
lage hierfür sind § 2 Abs. 2 GPAG i.V.m. § 20 Abs. 1 Nr, 1 b GemPrO sowie § 114 GemO. Die 
überörtliche Prüfung erfolgt i.d.R. in einem vier- bis fünfjährigen Turnus und erfasst dement­
sprechend einen mehrjährigen Prüfungszeitraum.

Die letzte allgemeine Finanzprüfung durch die GPA hat über die Rechnungsjahre 2019 bis 
2023 im Juni/Juli 2025 stattgefunden. Der Prüfungsbericht lag zum Prüfungszeitpunkt noch 

nicht vor.
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IV. Wirtschaftsplan

1. Aufstellung und Genehmigung

Die Verbandsversammlung hat am 13.12.2023 auf Grundlage des § 20 GKZ i.V.m. § 14 Abs. 
1 EigBG den Wirtschaftsplan 2024 beschlossen (vgl. Verbandsversammlung Drucksache 
ZRF-bA/VV 2023.011). Die Ausfertigung des Wirtschaftspians 2024 wurde mit Schreiben vom
14.12.2023 dem Regierungspräsidium Freiburg im Breisgau zur Bestätigung der Gesetzmä­
ßigkeit sowie zur Genehmigung übermittelt.

Mit Erlass vom 22.02.2024 Az. 14/2207.231 hat das Regierungspräsidium Freiburg im Breis­
gau gemäß §§ 18, 20 und 28 Abs. 2 Nr. 2 GKZ i.V.m. §§ 81 Abs. 2 GemO und 121 Abs. 2 
GemO sowie §§ 3 Abs. 1 und 12 Abs. 4 und 14 EigBG die Gesetzmäßigkeit des Wirtschafts­
plans für das Wirtschaftsjahr 2024 bestätigt. Der im Wirtschaftsplan festgesetzte Höchstbetrag 
der Kassenkredite in Höhe von 208,000.000,00 g wurde gemäß §18 GKZ i.V.m. 
§ 89 Abs. 3 GemO unter Auflagen genehmigt. Demnach hat die Geschäftsstelle des ZRF je­
weils zum 01.06.2024 und zum 01.10.2024 einen Sachstandsbericht u.a. überden Stand der 
Kassenkredite und der Förderanträge der Eisenbahninfrastrukturunternehmen der DB Netz 
AG dem Regierungspräsidium Freiburg vorgelegt.

Im Wirtschaftsplan 2024 waren zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.435.000 
€ festgesetzt worden.

Eine öffentliche Bekanntmachung der Festsetzungen des Wirtschaftsplans ist bei Anwendung 
des Eigenbetriebsrechts gesetzlich nicht vorgeschrieben. Auf eine öffentliche Bekanntma­
chung wurde daher verzichtet.

2. Vergleich Planung mit IST-Werten 

Erfolgsplan:

Im Vergleich zum Planansatz ergab sich im Wirtschaftsjahr 2024 folgendes Ergebnis:

Rechnungsergebnis (€) Erfolgsplan (€)
Erträge 10.663.171,18 20.659.200
Aufwendungen 10.360.322,30 20,659.200
Jahresüberschuss {+) / Jahresfehlbetrag (-) 302.848,88 0,00

Gegenüber der Planung ist im Ergebnis eine Verbesserung um rund 303 TEUR festzustelien.
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V. Jahresabschluss zum 31.12.2024

1. Allgemeines, Rechnungswesen und Buchführung

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen wendet der Zweckverband ab dem 
01,01.2014 die für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß an (§ 20 GKZ i.V.m. 
§ 13 Abs. 1 ZV-Satzung).

Der Jahresabschluss ist gemäß § 16 EigBG i.V.m. §§ 8 bis 12 EigBVO-HGB aufzustellen. Der 
Jahresabschluss des Zweckverbands wurde entsprechend dem novellierten EigBG und der 
EigBVO-HGB aufgestelit und ist grundsätzlich gemäß den vorgeschriebenen Mustern in den 
jeweiligen Anlagen gegliedert.

Die Geschäftsführung trägt die Verantwortung für die Buchführung, den Jahresabschluss, den 
Lagebericht sowie für die dem KPA erteilten Auskünfte und vorgelegten Unterlagen. Die vor­
gelegten Unterlagen und Angaben wurden im Rahmen der pflichtgemäßen Prüfung seitens 
der örtlichen Prüfung beurteilt.

Der Jahresabschluss und Lagebericht sind innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Wirt­
schaftsjahres aufzustellen und nach erfolgter örtlicher Prüfung von der Verbandsversammlung 
innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres festzustellen (§ 16 Abs. 2 und 3 
EigBG i.V.m. § 20 GKZ),

Der Jahresabschluss 2024 einschließlich Lagebericht und weiterer wesentlicher Unterlagen 
wurde dem KPA am 15.08.2025 durch Herrn Albrecht (Geschäftsbereichsleiter Verwaltung 
und Finanzen) zur Prüfung übergeben. Weitere Unterlagen wurden durch den Geschäftsbe­
reichsleiter Verwaltung und Finanzen im Verlauf der Prüfung nachgereicht.

Die dem Jahresabschluss 2024 zugrundeliegenden Bücher wurden umfassend durch die 
Steuerberatungsgesellschaft Dr. Schwarzkopf + Gerjets Partnerschaft mbB geführt. Die erfor­
derlichen Aufzeichnungen in den einzelnen Büchern erfolgten EDV-gestützt mittels Software 
der DATEV e.G. Die Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten Buchführungsprogramme wurde 
durch eine Systemprüfung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH mit Be­
richt vom 28.02.2020 bestätigt.

2. Übersicht

Einblicke in die Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbands werden in erster Linie durch 
die Bilanz vermittelt. Die Schiussbilanz des Zweckverbands weist zum 31.12.2024 eine Bilanz­
summe von 188.624.883,85 € (Vorjahr: 320.425.013,09 €) aus.
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Auf den von der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Schwarzkopf + Gerjets erstellten Jahresab­
schluss 2024 wird ergänzend verwiesen. Der Lagebericht wurde vom Zweckverband selbst 
erstellt.

Die Bilanz 2024 wurde gern. § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB nach dem Muster der Anlage 6 erstellt.

Die Bilanzpositionen wurden aus den Vorjahreswerten (2022) und den geführten Konten ent­
wickelt. Sie werden nach der stichprobenweisen Prüfung inhaltlich als richtig anerkannt. Die 
Bilanz ist in Folge ordnungsgemäß auf den Sachkonten des Zweckverbands zum 01.01.2024 
vorgetragen worden. Die Anfangsbestände der Konten stimmen nach der stichprobenweisen 
Prüfung rechnerisch mit den bilanzierten Zahlen zum Bilanzstichtag des Vorjahres überein.

Die Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage wird im Lagebericht des Zweckverbands 
dargestellt. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen. Ergänzend die Bilanz zum
31.12.2024 mit Vergleich der Vorjahreswerte:

Aktiva

Geschäftsjahr

31.12.2024

- in€ -

Vorjahr

31.12.2023

- in € -

A. Anlagevermögen

I. Immaterielles Vermögen

1, erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. 105.267.882,00 116.638.379,00

ähnl. Rechte u, Werte sowie Lizenzen an solchen RechtenAA/erte

2. geleistete Anzahlungen 2.105,158,55 1.510.091,23

II, Sachanlagen

1, andere Anlagen. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3,00 3,00

III. Finanzanlagen 102,258,38 102.258,38

B. Umlaufvermögen

I, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15,901,43 104,129,85

2. Forderungen gg. Untern,, m. denen ein Beteiligungsverh. besteht 9.000,00 6.000,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände 78.271.081,11 202.064.151,63

IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.853,599,38 0,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00

188.624.883,85 320.425.013,09
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Passiva

Geschäftsjahr

31.12.2024

- in € -

Vorjahr

31.12.2023

- in € -

A. Eigenkapital

I. Gewinnrücklagen

1, andere Gewinnrückiagen 389.419,96 616,724,99

ll. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag) 302,848,88 -227.305,03

B. Sonderposten für Investitionszuweisungen 107.566,516,55 118.148.468,23

C. Rückstellungen

1, Sonstige Rückstellungen 16.450,00 23.950,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 76,000.000,00 197,982,203,88

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 51.574,28 838,657,87

3. Sonstige Verbindlichkeiten 4,298,074,18 3.042.313,15

E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00

188.624.883,85 320.425.013,09
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VI. Prüfung der Aktiva der Schlussbilanz zum 31.12.2024

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen des Zweckverbands umfasst die Immateriellen Vermögensgegen­
stände, die Sachanlagen sowie die Finanzanlagen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind in einem EDV- 
geführten Anlagennachweis/Anlagenspiegel erfasst. Das in der Bilanz ausgewiesene Sach­
vermögen ist korrekt nachgewiesen. Ein rechnerischer Abgleich mit dem Anlagenspiegel aus 
dem EDV-geführten Anlagennachweis und dem Gesamtbilanzwert des Sachanlagevermö­
gens ist erfolgt. Es wird der erforderliche Anlagennachweis geführt.

Das Anlagevermögen des Zweckverbands hat sich im Prüfungszeitraum wie folgt verändert;

Anlagevermögen Geschäftsjahr

2024

€

Vorjahr

2023

€

Veränderung

+/■

€

Immaterielle Vermögensgegenstände 107.373.040,55 118,148.470,23 -10.775.429,68

Sachanlagen 3,00 3,00 0,00

Finanzanlaqen 102,258,38 102.258,38 0,00

Summe 107.475.301,93 118.250.731,61 -10.775,429,68

Die Immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten die entgeltlich erworbenen Konzes­
sionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten mit einem Wert zum Bilanzstichtag in Höhe von 105.267.880,00 € (für 
bereits im Betrieb befindliche Anlagen) sowie geleistete Anzahlungen bzw. für noch im Bau 
befindliche Anlagen in Höhe von 2.105.158,55 €. Dabei handelt es sich um Zuschüsse des 
Zweckverbands an die DB Netz AG zum Ausbau von Projekten. Durch die Zuschüsse wird der 
Zuschussnehmer verpflichtet, konkrete Investitionsvorhaben auszuführen.

Korrespondierend werden die zur Finanzierung vereinnahmten Zuschüsse von den Verbands­
mitgliedern als passiver Sonderposten ausgewiesen (vgl. VII. Prüfung der Passiva der 
Schlussbilanz zum 31.12.2024, 2. Sonderposten für Investitionszuweisungen). Die Abschrei­
bung des Postens der immateriellen Vermögensgegenstände bzw. die Auflösung des passi­
ven Sonderpostens erfolgen mit einer Nutzungsdauer von 40 Jahren.

Die Zu- bzw. Abgänge der bereits in Betrieb befindlichen Anlagen bzw. ähnliche Rechte in 
2024 wurden, soweit prüfbar, rechnerisch in Stichproben geprüft (Stichproben: Kaiserstuhi- 
bahn Ost, Elztalbahn). Es ergaben sich keine Beanstandungen.
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Der Zugang bei den immateriellen Vermögensgegenständen hat sich aufgrund von Rückzah­
lungen der DB InfraGO AG aus Vorfinanzierung um rd. 8,2 Mio. € reduziert (s. AnlagenspiegeS 
zum 31.12.2024).

Die Zugänge der noch im Bau befindlichen Anlagen wurden stichprobenweise rechnerisch ge­
prüft (Stichproben: Stadtbahn Littenweiler, Mobilitätsdrehscheiben). Es ergaben sich keine Be­
anstandungen.

Der Anlagewert der Sachanlagen beträgt wie im Vorjahr 3,00 €. Sie umfassen die Büroein­
richtung sowie die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Im Bereich der Sachanlagen wurde kein bewegliches Aniagenvermögen beschafft.

Nach der stichprobenweisen Prüfung sind die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der nach § 253 Abs. 3 HGB planmäßi­
gen Abschreibung bewertet worden. Die Anlagegüter wurden linear über die voraussichtliche 
Nutzungsdauer abgeschrieben. Nach der stichprobenweisen Prüfung der Abschreibungen 
ergaben sich keine Beanstandungen.

Als Finanzanlage wurde zum 31.12.2024 die Beteiligung an der Regio-Verbund GmbH in 
Höhe von insgesamt 102.258,38 € bilanziert. Der Zweckverband ZRF ist Alleingesellschafter 
der Regio-Verbund GmbH. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. Daneben ist eine weitere 
Eigenkapitalausstattung in Höhe von 77.258,38 € vorhanden (Kapitalrücklage). Auf den Betei­
ligungsbericht des Zweckverbands ZRF vom 16.05.2025 wird verwiesen. Die Bilanzposition 
der Beteiligung blieb gegenüber dem Vorjahresbilanzwert unverändert.

2. Umlaufvermögen

Unter der Bilanzposition Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ist zum
31.12.2024 ein Betrag in Höhe von insgesamt 78.295.982,54 € bilanziert.

Das Umlaufvermögen setzt sich aus den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in 
Höhe von 15,901,43€ (Vorjahr 104.129,85 €), den Forderungen gegen Unternehmen, mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht in Höhe von 9.000,00 € (Vorjahr 6.000,00 €) so­
wie den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 78.271.081,11 € (Vorjahr 
202.064.151,63 €) zusammen.

Die Forderungen wurden stichprobenweise geprüft. Aus der von der Geschäftsstelle des 
Zweckverbands bzw. von der Steuerberatungsgesellschaft vorgelegten offenen Saldenliste 
der Debitoren zum 31.12.2024 ist ersichtlich, dass diese Forderungen mittlerweile beglichen 
wurden.
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Die Forderungen wurden nach der stichprobenweisen Prüfung korrekt auf der Bilanzposition 
der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie auf der Bilanzposition der Forderun­
gen gegen Unternehmen (mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht) bilanziert.

Die Bilanzposition der sonstigen Vermögensgegenstände (78.271.081,11 €) beinhaltet zum 
Großteil offene Forderungen aus der Rückzahlung von Vorfinanzierungsleistungen gemäß den 
abgeschlossenen Realisierungs- und Finanzierungsverträgen im Zusammenhang mit Bau­
maßnahmen gegenüber der Deutschen Bahn AG bzw. DB Station Service mit insgesamt 
76.139,385,90 €1 sowie diverse Forderungen mit insgesamt 2.129.275,88 €2, Die Bilanzposi­
tion der sonstigen Vermögensgegenstände hat sich gegenüber dem Vorjahr (202.064.151,63 
€) um 123.793.070,52 € gesenkt. Die Reduzierung ist auf den Rückgang der Vorfinanzierung 
an die DB Netz AG zurück zu führen. Die Vorfinanzierung erfolgt über Kassenkredite. Korres­
pondierend hierzu sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 
121.982.203,88 € auf einen Bilanzwert von 76.000,000,00 € zum 31.12.2024 gesunken (vgl. 
VII. Prüfung der Passiva der Schlussbilanz zum 31.12.2024, Ziff. 4. Verbindlichkeiten).

1 Vgl, Bilanzkonto 1468

2 Vgl. Bilanzkonto 1300
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VII. Prüfung der Passiva der Schlussbilanz zum 31.12.2024

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital in Höhe von 692.268,84 € besteht aus den Gewinnrücklagen 
(389.419,96 €) und dem Jahresüberschuss des laufenden Jahres (302.848,88 €).

Das Eigenkapitai hat sich gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung des Jahresergeb­
nisses um 302.848,88 € erhöht, Das Jahresergebnäs wurde rechnerisch richtig ermittelt. Der 
Jahresüberschuss in Höhe von 302.848,88 € wurde aus der ErfoSgsrechnung korrekt übertra­
gen.

Die Rücklage in Höhe von 692.268,84 € dient zur Deckung der Ausgaben für die Fortschrei­
bung des Nahverkehrsplans (§ 14 Abs. 5 Verbandssatzung) und stellt eine kurzfristige Liqui- 
ditätsreserve dar.

2. Sonderposten für Investitionszuweisungen

Die Bilanzposition der Sonderposten für Investitionszuweisungen hat sich gegenüber dem Vor­
jahreswert (118.148.468,23 €) um 10.581.951,68 € auf einen Bilanzwert von 107.566.516,55 
€ reduziert. Die Bilanzposition der Sonderposten enthält diejenigen Umlagen der Verbands­
mitglieder, die zur Finanzierung der bezuschussten Infrastrukturmaßnahmen geleistet wurden.

Nach der stichprobenweisen Prüfung wurde mit der Auflösung begonnen, sobald auch die ent­
sprechenden Infrastruktureinrichtungen betriebsbereit zur Verfügung standen (vgl. VI. Prüfung 
der Aktiva der Schlussbilanz zum 31.12.2024, 1. Anlagevermögen). Die Sonderposten werden 
nach der stichprobenweisen Prüfung ertragswirksam über die Nutzungsdauer der geförderten 
Vermögensgegenstände aufgelöst (vgl. VIII. Prüfung der Erfoigsrechnung zum 31.12.2024, 
Ziff. 2. Sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 3.188.526,74 €).

Laut Lagebericht setzt sich die Bilanzposition der Sonderposten für Investitionszuweisungen 
wie folgt zusammen:

Sonderposten für Investitionszuweisungen Geschäftsjahr

2024

€

für Anlagen in Betrieb (Konto 130)

für Anlagen im Bau (Konto 170)

vorab geleistete Investilionszuschüsse der Verbandsmitglieder

105,267.880.00

2,105.158,55

193.478,00

Summe 107.566.516,55
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Die Bilanzposition der Sonderposten für Investitionszuweisungen muss im unmittelbaren Zu­
sammenhang mit der korrespondierenden Bilanzposition der immateriellen Vermögensgegen­
stände auf der Aktivseite der Bilanz {107.373.038,55 €)3 betrachtet werden.

Der Abgieich zeigt eine Differenz in Höhe von 193.478,00 €. Diese Differenz zwischen den 
Immateriellen Vermögensgegenständen (Aktivseite) und den Sonderposten für Investitionszu­
weisungen (Passivseite) beruht laut Lagebericht auf vorab geleisteten tnvestitionszuschüssen 
der Verbandsmitglieder, die erst im Jahr 2025 kassenwirksam werden. Die Herleitung der 
Überfinanzierung wurde anhand einer tabellarischen Übersicht zur Investitionsumiage 2024 
bzgl. „Investitionsmaßnahmen Breisgau-S-Bahn 2020“ durch die Geschäftsstelle des ZRF 
nachgewiesen.

3. Rückstellungen

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 16.450,00 € gebildet 
bzw. ausgewiesen (§ 7 EigBVO-HGB i.V.m. § 249 Abs. 1 HGB). Unter Rückstellungen werden 
Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, ausgewiesen.

Dem Grunde nach wurden richtigerweise Rückstellungen für Jahresabschluss- und Prüfungs­
aufwendungen (16.450,00 €) bilanziert. Die Bildung der Rückstellung von Kosten für die Prü­
fung des Jahresabschlusses durch die örtliche Prüfung wurde geprüft. Der Geschäftsvorfall 
wurde dem Grunde und der Höhe nach korrekt bilanziert.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen­
den Verpflichtungen. Die Schlussbilanz des Zweckverbands 2024 enthält Verbindlichkeiten im 
Gesamtwert von 80.349.648,46 €. Sie verteilen sich wie folgt auf die Verbindlichkeitsarten:

Verbindlichkeiten Geschäftsjahr

2024 (€)

Vorjahr

2023 (€)

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 76.000,000,00 197.982,203,88

2, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 51.574,28 838,657,87

3, sonstiae Verbindlichkeiten 4.298.074,18 3.042.313,15

Summe Verbindlichkeiten 80.349.648,46 201.863.174,90

Wie aus der vorstehenden Übersicht zu entnehmen ist, stellen die Verbindlichkeiten gegen­
über den Kreditinstituten mit 76 Mio, EUR in der Schlussbilanz 2024 die größte Bilanzposi­
tion der Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar,

3 Vgl. Bilanzkonto 130 und 170
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Im Wirtschaftsjahr 2024 bestand kein Bedarf an Finanzierungskrediten. Jedoch mussten Kas­
senkredite u.a. in Form von Kontokorrentkrediten bei der Hausbank sowie in Form von Fest­
betragskassenkrediten bei anderen Banken in Anspruch genommen werden.

Die Kassenkredite bewegten sich innerhalb des genehmigten Rahmens; Der in § 2 des Wirt- 
schaftspians 2024 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf 208.000.000 
€. Die Kassenkredite dienen ausschließlich der Vorfinanzierung der Zuschüsse von Bund und 
Land an die Deutsche Bahn AG, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht oder für die schon 
Bewilligungen vorüegen. Zum 31.12.2024 war ein Kassenkredit in Höhe von 76.000.000,00 € 
(Vorjahr: 197.982.203,88 €) in Anspruch genommen, womit zum Büanzstichtag rd. 122 Mio. 
EUR weniger an Kassenkrediten ausgewiesen wurden als im Vorjahr. Begründet ist dies damit, 
dass für die Breisacher Bahn im Wirtschaftsjahr 2024 die Kassenkredite vollständig abgelöst 
und zu viel abgerufene Gelder den Verbandmitgliedern erstattet werden konnten, was wiede­
rum aus einer Änderung des GVFG resultiert, die zu einer erhöhten Förderung seitens der 
Zuschussgeber Bund/Land führt.

Der zum 31.12.2024 bestehende Kassenkredit in Höhe von 76 Mio. EUR wurde durch eine 
Saldenbestätigung der Kredit gewährenden Bank zum Bilanzstichtag belegt.

Die Zahlungsbereitschaft der Zweckverbandskasse war im Wirtschaftsjahr 2024 nach der 
stichprobenweisen Prüfung grundsätzlich gewährleistet.

Wie aus der vorstehenden Übersicht zu entnehmen ist, werden in der Schlussbilanz zum 
31.12.2024 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 51.574,28 € 

ausgewiesen.

Zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zählen Verpflichtungen aus ge­
genseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber seitens der bilanzierenden 
Stelle (hier des Zweckverbands) noch nicht. Als vertragliche Verpflichtungen kommen insbe­
sondere Dienstleistungsverträge in Betracht. Da der Rechnungseingang bzw. die Rechnungs- 
bearbeitung-Zprüfung in der Regel erst Anfang 2025 erfolgten, waren die Beträge als offen 
auszuweisen. Die stichprobenweise Prüfung der Bilanzierung der ausgewählten Geschäfts­
vorfälle hat keine Beanstandungen ergeben.

Aus der von der Geschäftsstelle des Zweckverbands bzw. von der Steuerberatungsgeseil- 
schaft vorgelegten offenen Saldenliste der Kreditoren zum 31.12.2024 ist ersichtlich, dass 
diese Verbindlichkeiten mittlerweile beglichen wurden.
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Die sonstigen Verbindlichkeiten stellen einen Sammelposten für Verbindlichkeiten dar, die 
nicht in den anderen Verbindlichkeitsposten erfasst werden. Bei der Bilanzposition der sons­
tigen Verbindlichkeiten (4,298.074,18 €) handelt es sich u.a. um Gelder nach dem GVFG in 
Höhe von 4.372,08 € für Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen (z.B. Sicherung der Bahnüber­
gänge der Kaiserstuhlbahn und der Elztalbahn), die über den Zweckverband an die Straßen­
baulastträger (Gemeinden im Verbandsgebiet) weitergeleitet werden. Zudem sind in den sons­
tigen Verbindlichkeiten 313.862,97 € für Planung und Co-Finanzierung der Höllentalbahn Ost 
enthalten. Der Großteil der sonstigen Verbindlichkeiten umfasst die Rückerstattung von Pla- 
nungs- und Baukosten an die Verbandsmitgüeder. Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden 
nach der stichprobenweisen Prüfung grundsätzlich rechnerisch korrekt bilanziert. Eine weiter­
gehende inhaltliche Prüfung der sonstigen Verbindlichkeiten ist nicht erfolgt.
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VIII. Prüfung der Erfolgsrechnung zum 31.12.2024

1. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung wurde als Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 9 EigBVO-HGB unbe­
schadet einer weiteren Untergliederung mindestens wie der Erfolgsplan (§ 1 Abs. 1 EigBVO- 
HGB) gegliedert. Die Struktur der Erträge und Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

Erfolgsrechnung Geschäftsjahr Vorjahr

2024 2023

€ €

1, Sonstige betriebliche Erträge 10,663.171,18 28.082.711,92

Summe Erträge 10.663.171,18 28.082.711,92

2. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u, Sachanlagen 3.188,526,74 3.418.184,06

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3,249.622,62 18.074.696,89

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3,922.172,94 6.817.136,00

Summe Aufwendungen 10.360.322,30 28.310.016,95

Jahresergebnis (Gewinn + / Verlust -) 302.848,88 -227.305,03

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 302.848,88 € erzielt.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (10.663.171,18€) setzen sich u.a. zusammen aus den 
Konten der sonstigen betrieblichen Erträge (317.109,32 €), den sonstigen betrieblichen Erträ­
gen verbundener Unternehmen (7.157.535,12 €) und der Auflösung des Sonderpostens für 
Investitionszuschüsse (3.188.526,74 €).

Mit der Gründung der Regio-Verkehrsverbund Freiburg GmbH (RVF) als Aufgabenträgerver­
bund zum 01.01.2024 sind die bisher maßgeblich beim Zweckverband angefallenen Aufwen­
dungen für Zuwendungen und Zuschüsse an die Regio-Verkehrsverbund GmbH entfallen und 
damit korrespondierend die entsprechenden Einnahmen von den Verbandsmitgliedern. Aus 
diesem Grund ist die im Wirtschaftsplan 2024 vorgesehene Verbandsumlage von rd. 14,6 Mio. 
EUR auf rd. 6.8 Mio. EUR zurückgegangen.
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Die im Vergleich zum Vorjahr um 230 TEUR geringere Auflösung der Investitionszuschüsse 
resultiert aus Änderungen des GVFG, die zu höheren Zuschussanteilen von Bund und Land 
geführt haben. Damit verbunden sind Rückzahlungen an die Verbandsmitgiieder aufgrund zu 
hoch bezahlter Eigenanteüe aus Vorjahren. In der Folge verringert sich das Anlagevermögen 
und damit auch die Abschreibungen.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen umfassen insbesondere die Abschreibungen der immateriellen Vermö­
gensgegenstände und Sachanlagen. Die Abschreibungen betragen insgesamt zum 
31.12.2024 3.188.526,74 €.

Die Abschreibungen wurden stichprobenweise geprüft. Die stichprobenweise rechnerische 
Prüfung der Abschreibung auf Sachanlagen ergab keine Beanstandung.

Bei der Projektfertigstellung werden die Posten der immateriellen Vermögensgegenstände 
bzw. die geleisteten Projektzuschüsse über eine Nutzungsdauer nach Angaben der Verbands­
verwaltung von 40 Jahren abgeschrieben bzw. aufgelöst.

Die rechnerische Prüfung des Aufwands-Postens Abschreibung auf immaterielle Vermö­
gensgegenstände in Höhe von 3.188.526,74 € ergab Übereinstimmung mit dem Ertrags-Pos­
ten Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (s o. Ziffer 2) in Höhe von 
ebenfalls 3.188.526,74 €.
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4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen;

Sonstige betriebliche Aufwendungen Geschäftsjahr

2024(€)

Vorjahr

2023 (€)

Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.075,56 9.680,70

Fahrradverleihsystem / Nahverkehrsplan 78,904,89 35,659,62

Erst, V, Verw.- u. Betriebsaufw. Gde,/ GV 256.447,21 476.142,32

Zuwendungen und Zuschüsse 2.802,393,80 17,343.417,56

Versicherungen 11.701,82 11.692,93

Repräsentationskosten 0,00 39,64

Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 53,44 0,00

Fortbildungskosten 1.011,10 892,50

Rechts- u, Beratungskosten 8,679,09 132.298,60

Datenverarbeitung 20.543,89 13.363,20

Abschluss- und Prüfungskosten 12,915,53 12.550,00

Buchführungskosten 1.279,49 1.379,45

Nebenkosten des Geldverkehrs 72,54 140,86

Aufw. F. ehenrenamtliche Tätigkeit 43,544,26 37.439,51

Periodenfremde Aufwendungen 0,00 0,00

Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.249.622.62 18.074.696,89

Innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfolgten rechnerische stichprobenweise 
Prüfungen der Zuwendungen und Zuschüsse, der Aufwendungen der Versicherungen, Da­
tenverarbeitung, Rechts- und Beratungskosten sowie der Aufwendungen für die Neben­
kosten des Geldverkehrs. Beanstandungen haben sich hierbei nicht ergeben.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Wie aus der Erfoigsrechnung zu entnehmen ist, betragen die Zinsen und ähnliche Aufwen­
dungen insgesamt 3.922,172,94 €4. Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten 
u.a. Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten bzw. Kassenkrediten 
in Höhe von insgesamt 3.911.952,71 € sowie Aufwendungen für Kreditprovisionen und 
Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 10.220,23 €.

Die stichprobenweise Prüfung zeigte, dass die Kontierung der einzelnen Beträge im Wesent­
lichen korrekt auf den Aufwandskonten Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkei­
ten und Kreditprovisionen des DATEV-Kontenrahmens erfolgte.

4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen umfassen die Sachkonten 7310 {Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten) 
und 7355 (Kreditprovision, Verwaltungskostenbeitrag)
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IX. Liquiditätsrechnung

Die Liquiditätsrechnung ist aufgrund § 16 Abs. 1 EigBG n.F. ein verpflichtender Bestandteil 
des Jahresabschlusses.

Die Liquiditätsrechnung stellt als Kapitalflussrechnung unbeschadet einerweiteren Unterglie- 
derung gemäß § 10 EigBVO-HGB entsprechend dem Muster der Anlage 7 EigBVO-HGB die 
Zahlungsmittelströme des Zweckverbands im Wirtschaftsjahr 2024 dar. Die Liquiditätsrech­
nung des Zweckverbands wurde gemäß der o.g. Anlage 7 nach der indirekten Methode (d.h. 
Ableitung aus dem Jahresabschluss) erstellt. Die indirekte Methode nimmt das Jahresergebnis 
als Ausgangspunkt und addiert bzw. subtrahiert die nicht zahlungsrelevanten Geschäftsvor­
fälle (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen, aktivierte Eigenleistungen etc.).

Geprüft wurde insbesondere, ob die Kassenkredite (die dem haushaltsunwirksamen Bereich 
zuzurechnen sind) bei der Liquiditätsrechnung dargestelit wurden, da hier auch der haushalts- 
unwärksame Bereich berücksichtigt wird. Ganz im Gegensatz zur Liquiditätsplanung (§ 2 Eig­
BVO-HGB), bei der die Kassenkredite unberücksichtigt bleiben, da sie keine Finanzierungs­
mittel darstellen und somit in der Planung nicht berücksichtigt werden dürfen. Die Prüfung der 
Darstellung der Kassenkredite in der Liquiditätsrechnung ergab keine Beanstandungen.

Die Liquiditätsrechnung im Überblick:

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 0 €

2 Jahresüberschuss 302.849 €

3
Zahiungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Ge­
schäftstätigkeit

128.564.498 €

4
Finanzierungmittelüberschuss/ -bedarf aus Investiti­
onstätigkeit

7.586.904 €

5
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 
Nrn. 3 u. 4)

136.151.402 €

6
Finanzierungmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzie­
rungstätigkeit

-11.315.599G

7
Überschuss/ Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen

-121.982.204 €

8
Änderung des Zahlungsmittelbestands (Saldo 
aus Nrn. 5, 6 u. 7)

2.853.599 €

9
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 
(Saldo aus Nrn. 1 u. 8)

2.853.599 €
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X. Lagebericht

Der Zweckverband ist nach § 13 Abs. 1 ZV-Satzung, § 16 EigBG i.V.m. § 12 S. 1 EigBVO- 
HGB und § 289 HGB verpflichtet, einen Lagebericht zu erstellen. Gemäß § 289 Abs. 1 HGB 
ist über den Geschäftsverlauf, die Lage des Betriebs sowie über Chancen und Risiken der 
künftigen Entwicklung zu berichten.

Der Lagebericht wurde vom Zweckverband erstellt und enthält die rechtlich geforderten Anga­
ben. Ersteht insoweit im Einklang mit dem Jahresabschluss.

Die Beurteilung der Lage des Zweckverbands ist plausibel und folgerichtig dargestellt. Die Ri­
siken und Chancen der künftigen Entwicklung werden im Wesentlichen aufgeführt.

Nach dem Ergebnis der Prüfung und dem dabei gewonnenen Eindruck vermittelt der Lagebe­
richt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Zweckverbands. Es wurde 
der Informationspflicht nachgekommen.

Mit dem neuen Eigenbetriebsrecht wurde die verbindliche Darstellung und Fortschreibung von 
Kennzahlen (§ 12 S, 2 EigBVO-HGB) aufgenommen. Jeder Eigenbetrieb hat selbständig steu- 
erungsrelevante Kennzahlen festzulegen. Um eine Vergleichbarkeit im Zettablauf zu gewähr­
leisten, sind grundsätzlich jedes Jahr dieselben Kennzahien darzustellen. Der Zweckverband 
hat keine Kennzahlen dargestellt. Aus Sicht der Finanzverwaltung des Zweckverbands ist eine 
Darstellung von Kennzahlen für den Zweckverband nicht sinnvoll.
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XI. Anhang

Durch die eigenbetriebsrechtlichen Verweisregeln (§ 7 Abs. 1 EigBVO-HGB) ergeben sich die 
zu beachtenden Bestimmungen hinsichtlich des Anhangs insbesondere aus dem HGB. Mit 
§ 11 EigBVO-HGB regelt das Eigenbetriebsrecht die Ausgestaltung des Anhangs.

Das HGB regelt die Ausgestaltung und den Inhalt in den §§ 284 - 286 HGB. Der Anhang soll 
Bilanz und GuV erläutern und zusätzliche Informationen über die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage sowie weitere Informationen geben, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit 
dem Jahresabschluss stehen.

Der Jahresabschlussbericht enthält die geforderten Inhalte:

• Anlagennachweis:

Zur Darstellung des Anlagevermögens gilt § 284 Abs. 3 HGB, wonach die Entwicklung der 
einzelnen Posten des Anlagevermögens in einer gesonderten Aufgliederung darzustellen ist. 
Der Anlagennachweis wurde grundsätzlich richtig aufgestellt5 *.

• Entwicklung der Liquidität:

Die Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss wurde gemäß § 11 S. 2 EigBVO-HGB 
entsprechend dem Muster in Anlage 8 dargestelit.

ln Zeile 6 der Anlage „Entwicklung der Liquidität11 ist der Endbestand an Zahlungsmittel am 
Jahresende gemäß der Liquiditätsrechnung (Zeile 52) mit 2.853.599 € angegeben. Abzüglich 
des Bestands an Kassenkrediten zum Jahresende in Höhe von 76.000.000,00 € (vgl. VII. Prü­
fung der Passiva der Schlussbälanz zum 31.12.2024, Ziff. 4 Verbindlichkeiten gegenüber Kre­
ditinstituten) betragen die liquiden Eigenmittel zum Jahresende -73,146.401 €.

5 Die Kennzahlen mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz und des durchschnittlichen Restbuchwertes wurden nicht auf­
geführt.
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XII. Prüfungsergebnis der örtlichen Rechnungsprüfung

Das Kommunal- und Prüfungsamt des Landratsamts Emmendingen hat nach 
§ 13 Abs. 2 der ZV-Satzung die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2024 durchgeführt. 
Im Ergebnis wird nach der stichprobenweisen Prüfung festgestellt, dass der Jahresabschluss 
2024 (Bilanz, Erfolgsrechnung, Liquiditätsrechnung), soweit geprüft, ordnungsgemäß aus den 
Buchführungswerken (Sachkonten) ermittelt wurde. Die Bilanz zum 31.12.2024 ist ordnungs­
gemäß aus der Bilanz des Vorjahres entwickelt worden.

Die Bilanz, die Erfolgsrechnung, die Liquiditätsrechnung, die Entwicklung der Liquidität und 
der Anlagennachweis sind grundsätzlich nach den jeweiligen Formblättern der EigBVO-HGB 
erstellt worden. Der gemäß § 11 EigBVO-HGB zu erstellende Anhang als Teil des Jahresab­
schlusses liegt vor.

Die Vollständigkeit von Buchführung (einschließlich Buchführungsunterlagen) und Jahresab­
schluss sowie der Nachweis hinsichtlich eines rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- 
systems für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde durch den Zweckverbandsvorsitzenden in einer 
schriftlichen Erklärung vom 08.09.2025 gegenüber der Steuerberatungsgesellschaft und der 
örtlichen Prüfung bestätigt.

Der Lagebericht wurde vom Zweckverband erstellt und steht im Einklang mit dem Jahresab­
schluss. Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz sowie die sonstigen 
Pflichtangaben.

Abschließend lässt sich in der Gesamtschau feststellen, dass der Jahresabschluss des ZRF 
zum 31.12.2024 insgesamt auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen ein den tatsächli­
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Schuldenlage des 
Zweckverbands abbildet.

Der Verbandsversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresabschluss des ZRF zum 
31.12.2024 festzustellen.

Emmendingen, den 25.09.2025

Landratsamt Emmendingen 
Kommunal- und Prüfungsamt

Peglow
PrüferinAmtsleiterin
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1. Gegenstand des Beteiligungsberichtes 

1.1 Rechtliche Grundlagen 

Entsprechend § 105 Absatz 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) i. 
V. m. § 18 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat ein Zweckver-
band, der Beteiligungen hält, einen Beteiligungsbericht zu erstellen. 

1.2 Zielsetzung 

Das Ziel des Beteiligungsberichtes ist einen Überblick über die Beteiligungen des 
ZRF zu geben. Der Beteiligungsbericht legt gegenüber den Verbandsmitgliedern 
und der Öffentlichkeit Rechenschaft über die Entwicklung der Unternehmen in 
Privatrechtsform ab, an denen der ZRF sich beteiligt. Gleichzeitig ermöglicht er 
die Bewertung dieser Unternehmen (Wirtschaftlichkeit, Stand der Aufgabenerfül-
lung, etc.) aus Sicht des Kapitalgebers und erleichtert die Kontrolle durch die 
Kontrollorgane. 

1.3 Inhalt 

Im Beteiligungsbericht werden für den Berichtszeitraum die wesentlichen Infor-
mationen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligungs-
unternehmen dargestellt. Der Beteiligungsbericht 2024 bezieht sich im Wesentli-
chen auf das Geschäftsjahr 2023 und das vorangegangene Jahr als Vergleichs-
größe. 

Der Beteiligungsbericht muss über alle unmittelbaren Beteiligungen und alle mit-
telbaren Beteiligungen mit mehr als 50 % Auskunft geben.  

 

Es sind mindestens nachfolgende Daten darzustellen: 

a) Der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Be-

setzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens, der Stand 

der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens, 

b) für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsver-

laufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und – entnah-

men durch die Gemeinde bzw. den Zweckverband und im Vergleich mit 

den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres 

 die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen 

 die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Unternehmens 

 die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 

und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unter-

nehmens für jede Personengruppe; § 286 Absatz 4 des Handelsge-

setzbuches (HGB) gilt entsprechend. 
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Im Beteiligungsbericht wird der Geschäftsverlauf anhand der Bilanzzahlen für 
2023 und 2024 dargestellt.  

Für den Zeitraum 2021 bis 2024 sind in den Gewinn- und Verlustrechnungen die 
Ist-Zahlen angegeben, während für das Jahr 2025 die Plandaten ausgewiesen 
werden. Die Kennzahlen der Vermögens- Finanz- und Ertragslage sind für die 
Jahre 2023 und 2024 errechnet worden.                 

2. Übersicht über die Beteiligungen des ZRF 

Bei den in folgendem Schaubild (Abb. 1) und in der Tabelle (Abb. 2) dargestellten 
Beteiligungen handelt es sich um unmittelbare Beteiligungen des ZRF im Jahr 
2024. 

 

Abb. 1 

 
Zweckverband 

Regio – Nahverkehr Freiburg 

 

Verbandsvorsitzender: Oberbürgermeister Martin Horn  

Stellvertreter: Landrat Hanno Hurth  
Landrat Dr. Christian Ante  
 

 

            100% 

 

 

 

 

Geschäftsführung:      Uwe Schade und Thomas Wisser 

Erledigung wesentlicher operativer Aufgaben für den ZRF 
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Abb. 2 

Beteiligungsunterneh-

men 

Stammkapital 

in Euro 

Stammeinlage des 

ZRF in Euro 

Anteil in % 

REGIO-VERBUND GmbH 25.000  25.000 100% 

 

3. Darstellung der Beteiligung an der REGIO-VERBUND GmbH  

3.1 Gegenstand des Unternehmens 

Die REGIO-VERBUND Gesellschaft mbH wurde am 2. Dezember 1999 als kom-
munale Eigengesellschaft des ZRF gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist 
die Koordination und Weiterentwicklung des regionalen öffentlichen Personen-
nahverkehrs im Verbandsgebiet des ZRF. Die Gesellschaft strebt an, die Leis-
tungsfähigkeit des regionalen ÖPNV stetig zu steigern sowie seine Angebote und 
deren Attraktivität schrittweise auszubauen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließ-
lich öffentliche Zwecke i. S. der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Sie wird 
im Rahmen von § 2 der Verbandssatzung des Zweckverbandes Regio-Nahver-
kehr Freiburg vom 1. Oktober 1999, zuletzt geändert zum 15.12.2021 tätig, so-
weit die Regelungen keinen hoheitlichen Charakter haben. Die Tätigkeit der Ge-
sellschaft erstreckt sich auf das gesamte Verbandsgebiet des ZRF unter Berück-
sichtigung der die Grenzen dieses Gebietes überschreitenden Verkehrsverbin-
dungen. In diesem Rahmen kann die Gesellschaft Leistungen für Unternehmen 
des Öffentlichen Personennahverkehrs gegen Vergütung erbringen. 

Zentrales Geschäftsfeld der Tätigkeit der Gesellschaft ist folglich die Organisa-
tion und Gewährleistung der Zusammenarbeit zwischen den Aufgabenträgern für 
den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Verbandsgebiet des ZRF und 
den Verkehrsunternehmen entsprechend Artikel 1 des Gesetzes über die Pla-
nung, Organisation und zur Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs in 
Baden-Württemberg vom 12. November 2020 (GBl. S 1043). Sie hat sich hierbei 
an den Vorgaben der regionalen Nahverkehrsentwicklungsplanung in der Form 
des jeweiligen Nahverkehrsplans des ZRF zu orientieren. 

 

3.2 Beteiligungsverhältnisse 

Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) Anteil  100 % 

 

3.3 Besetzung der Organe sowie gewährte Gesamtbezüge 

Gesellschafterversammlung 

ZRF als Alleingesellschafter, vertreten durch Oberbürgermeister Martin Horn. 
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Geschäftsführung  

Uwe Schade - zuständig für die Geschäftsbereiche I („Planung und Bau“) 

und II („Angebotsplanung und –koordination“) 

Thomas Wisser - zuständig für den Geschäftsbereich III („Verwaltung und   

Finanzen“) 

Die gewährten Gesamtbezüge der Geschäftsführung gemäß § 286 Abs. 4 HGB. 
betrugen 2024 12.912,00 EUR. Hinzu kamen Aufwendungen für Lohnsteuer, 
Rentenversicherungsbeiträge und Umlagen, die von der RVG in Höhe von 
2.233,68 EUR pauschal zu entrichten waren. 

Aufsichtsrat (ohne Stellvertreter)   

Martin W.W. Horn Oberbürgermeister, Vorsitzender  
 
Hanno Hurth  Landrat, stellvertretender Vorsitzender  
 
Dorothea Störr-Ritter  Landrätin, stellvertretende Vorsitzende 

bis 29.02.2024 
 

Dr. Christian Ante  Landrat, stellvertretender Vorsitzender  
ab 01.03.2024 

 
Aufsichtsratsmitglieder: 
 

Stadtrat Sascha Fiek 
bis 15.10.2024 
 
Stadträtin Christine Frank 
ab 16.10.2024 

 
Stadtrat Gregory Mohlberg 

 
Stadtrat Stefan Schillinger  
 
Stadtrat Timothy Simms 

 
Kreisrat Dr. Christian Ante  
bis 29.02.2024 
 
Kreisrat Benjamin Bohn  
ab 17.04.2024 bis 15.10.2024 
 
Kreisrat Wolfgang Mössner  
ab 16.10.2024 

 
Kreisrat Volker Kieber  

  bis 15.10.2024 
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  Kreisrat Sebastian Kiss  
  ab 16.10.2024 

 
Kreisrätin Dr. Karin Müller-Sandner  
bis 15.10.2024 
 
Kreisrat Uwe Engmann 
ab 16.10.2024 

 
Kreisrat Christian Riesterer  

 
Kreisrat Fabian Thoma 
bis 15.10.2024  
 
Kreisrat Stefan Schlatterer 
ab 16.10.2024 

 
Kreisrätin Pia Lach 

 
Kreisrätin Barbara Schuler 
bis 15.10.2024 
 
Kreisrat Christian Ringwald 
ab 16.10.2024 

 
Kreisrat Roland Tibi 
bis 15.10.2024 
 
Kreisrat Michael Schlegel 
ab 16.10.2024 

 
  Vertreter des Landes Baden-Württemberg 

Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten im Geschäftsjahr 2024 Aufwandsentschä-
digungen in Höhe von insgesamt 429,48 €. 
 

3.4 Beteiligungen des Unternehmens 

Die REGIO-VERBUND GmbH hält keine Beteiligungen an anderen Unterneh-
men. 
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3.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Die Gesellschaft führt die ihr vom ZRF im Gesellschaftervertrag zugewiesenen 
Aufgaben aus. Es handelt sich hierbei um die Umsetzung und Fortschreibung 
des Nahverkehrs- und Nahverkehrsentwicklungsplanes sowie um Koordinations-
aufgaben im regionalen ÖPNV. Insbesondere ist die Gesellschaft für die Umset-
zung des „INTEGRIERTEN REGIONALEN NAHVERKEHRSKONZEPTES 
BREISGAU-S-BAHN“ unter Berücksichtigung der aktuellen Investitionsplanung 
zuständig. Gleichzeitig werden die Zukunftsperspektiven des ÖPNV in der Re-
gion weiterentwickelt. 

 

3.6 Grundzüge des Geschäftsverlaufs 
 
3.6.1 Bilanz  

Bilanz 2023 T€ 2024 T€ Bilanz 2023 T€ 2024 T€ 
Aktiva     Passiva     

Anlagevermögen     Eigenkapital     
            
I. Immaterielle Vermögensge-
genstände     I. Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 
            
II. Sachanlagen 1,2 0,6 II. Kapitalrücklage 77,3 77,3 
            
Anlagevermögen 1,2 0,6 III. Gewinnvortrag 9,8 10,4 
            

      
IV. Jahresfehlbetrag/-
überschuss 0,7 -0,6 

            
Umlaufvermögen     Eigenkapital 112,8 112,1 
            

I. Forderungen u. sonstige 
Vermögensgegenst. 

1,6 0,0 Rückstellungen 16,4 14,6 

            
II. Flüssige Mittel 137,9 139,9 Verbindlichkeiten 11,5 13,8 

            
Umlaufvermögen 139,5 139,9       
            
Rechnungsabgrenzungspos-
ten           

Summe Aktiva 140,7 140,5 Summe Passiva 140,7 140,5 
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3.6.2 Gewinn- und Verlustrechnung 
 
          Plan 
  2021 2022 2023 2024 2025 
  TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Umsatzerlöse 20,4 23,7 22,3 19,7 35,4 

sonstige betriebl. Erträge 335,9 323,7 348,6 415,0 478,5 

Summe 356,3 347,4 370,9 434,7 513,9 
            
Materialaufwand 0 0 0 0 0 
            
Personalaufwand 259,0 257,1 269,9 335,5 395,0 
            
Abschreibungen 0,1 0,4 2,4 0,5 1 
            
sonst. betriebl. Aufwendungen 96,4 90,1 97,6 99,2 118,0 

Summe 355,5 347,6 369,9 435,2 514,0 
            
Betriebsergebnis 0,8 -0,2 1,0 -0,5 -0,1 
            
Finanzergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0   

Ergebnis vor Steuern 0,8 -0,2 1,0 -0,5 -0,1 
Steuern -0,1 -0,1 -0,3 0   

Jahresüberschuss/-verlust 0,7 -0,3 0,7 -0,5 -0,1 
 
 
3.7 Lagebericht 

 

I. Grundlagen des Unternehmens - Allgemeines 
 

Am 2. Dezember 1999 wurde die REGIO-VERBUND Gesellschaft mbH als kom-
munale Eigengesellschaft des Zweckverbandes Regio-Nahverkehr Freiburg 
(ZRF) gegründet. 

 
Gegenstand des Unternehmens, § 2 Gesellschaftsvertrag, ist die Koordination 
und Weiterentwicklung des regionalen öffentlichen Personennahverkehrs im 
Verbandsgebiet des ZRF. Die Gesellschaft strebt an, die Leistungsfähigkeit 
des regionalen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) stetig zu steigern, 
sowie seine Angebote und deren Attraktivität schrittweise auszubauen. Die Ge-
sellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der Gemeinde-
ordnung Baden- Württemberg. 

 
Zentrales Geschäftsfeld der Gesellschaft ist die Organisation und Gewährleis-
tung der Zusammenarbeit zwischen den Aufgabenträgern für den ÖPNV im 
Verbandsgebiet des ZRF und den Verkehrsunternehmen entsprechend § 9 des 
Gesetzes über Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNVG Baden-Württemberg). Sie hat sich hierbei an die 
Vorgaben der regionalen Nahverkehrsentwicklungsplanung in der Form des 
jeweiligen Nahverkehrsplanes des ZRF zu orientieren. 

 



Beteiligungsbericht Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) 2024 
 
  
  
 Seite 11 

 

Die REGIO-VERBUND GmbH ist zusammen mit der Geschäftsstelle des ZRF, 
in der Berliner Allee 1, 79114 Freiburg untergebracht. 

 
 

II. Wirtschaftsbericht - Geschäftsverlauf und Darstellung der Lage 
 
Aufgrund der bekannt gewordenen erheblichen Kostenerhöhungen beschloss die 
Verbandsversammlung des ZRF im Oktober 2013 die Anpassung der bisherigen 
Ausbaustufe 2018 der Breisgau-S-Bahn 2020 zur Ausbaustufe 2018-neu. Ziel 
der Ausbaustufe 2018-neu war, einen möglichst großen Nutzen für die Fahrgäste 
zu erreichen. Das Infrastrukturausbauprogramm konnte im Rahmen des GVFG-
Bundesprogramms bis Ende 2021 realisiert werden. Nach Vorlage des Zuwen-
dungsbescheids wird mit der Abrechnung gegenüber den Zuschussgebern für 
das letzte Teilvorhaben, die DB-Strecke Elztalbahn, begonnen. 
Bei der Höllentalbahn West, der Höllentalbahn Ost und der Breisacher Bahn 
konnte mit der Rückzahlung der Bundes- und Landeszuschüsse durch die DB 
InfraGO AG (ehemals DB AG) die Vorfinanzierung bereits abgelöst werden, 
wenngleich die Endabrechnung noch aussteht. 
 
Des Weiteren begleitete das Personal der REGIO-VERBUND GmbH die Planun-
gen zum barrierefreien Ausbau des Freiburger Hauptbahnhofs, die laufenden Un-
tersuchungen zur Reaktivierung der Bahnstrecke Colmar – Breisach sowie das 
Projekt zum Ausbau der Hochrheinstrecke – letzteres im Auftrag der Landkreise 
Waldshut und Lörrach (bis Mitte 2024).  
 
Für die kommunalen Straßenbaulastträger wurde mit dem Regierungspräsidium 
Freiburg die Anforderung von Mitteln nach LGVFG für Bahnübergangs- und 
Brücken-Maßnahmen nach Eisenbahn-Kreuzungsgesetz (EKrG) abgewickelt. 
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt beinhaltete die Begleitung der Ausschreibung 
für ein gemeinsames regionales Fahrradvermietsystem in den Landkreisen 
Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen und in der Stadt Freiburg sowie 
die zuschussrechtliche Abwicklung mit dem Land Baden-Württemberg. 
 
Weiterhin wurden die Planungsleistungen für die Errichtung von Mobilitäts-Dreh-
scheiben im Verbandsgebiet, die Modellcharakter für weitere Einrichtungen ha-
ben, begleitet. 
 
Die Geschäftsführung und die Mitarbeitenden der REGIO-VERBUND GmbH sind 
in ständigem Dialog mit dem Land Baden-Württemberg sowie der Deutschen 
Bahn AG bzw. der SWEG und setzen alles daran, das Ausbauprogramms 
BREISGAU-S-BAHN 2020, Ausbaustufe 2018-neu, erfolgreich abzuschließen. 
 

a)  Ertragslage 
 

Die REGIO-VERBUND GmbH steht finanziell auf zwei Standbeinen. Zum ei-
nen leistet der Gesellschafter ZRF zur Finanzierung der von der Gesellschaft 
zu erfüllenden öffentlich-rechtlichen Aufgaben Zuschüsse, zum anderen ist die 
Gesellschaft gehalten, durch eigene Aktivitäten Erlöse zu erzielen, was im We-
sentlichen durch Personalgestellungen an öffentliche Träger und Gebietskör-
perschaften erreicht wird. 
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In 2024 wurden die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Umsatzerlöse aus der Pro-
jektleitung Ausbau und Elektrifizierung Hochrheinbahn zum Teil realisiert. Wei-
tere Aufträge werden angestrebt. 
 

 
Die Aufwendungen im Personal- und Sachkostenbereich stiegen im Vergleich 
zum Vorjahr. 
 
Die Gesellschaft schließt mit einem geringen Verlust von Euro 565,09 ab. 

 

b)  Finanzlage 

Die Gesellschaft hat in 2024 (Stand: 31.12.2024) insgesamt 11 Arbeitsplätze 
für Mitarbeitende der Gesellschaft sowie der Verbandsmitglieder des Gesell-
schafters vorgehalten, die mit EDV und Büromobiliar ausgestattet sind.  

 

c)  Finanzierung und Liquidität 
 

Der Alleingesellschafter ZRF hat die Gesellschaft bei ihrer Gründung mit einem 
Stammkapital von 25.000 Euro, entsprechend den Festlegungen im Gesell-
schaftsvertrag, und 77.258,38 Euro Eigenkapital ausgestattet. Diese Beträge 
wurden in die Kapitalrücklage eingestellt. 

 
Die Kapitaleinlage dient in erster Linie zur Ausstattung der angemieteten 
Räumlichkeiten mit Büromobiliar und EDV. Sie ist so bemessen, dass mittelfris-
tig eine Erneuerung sowohl des Mobiliars als auch der EDV-Ausstattung durch-
geführt werden könnte. 

 
Die Gesellschaft verfügt über ausreichende Liquidität, um ihre finanziellen Ver-
pflichtungen jederzeit erfüllen zu können. 

 

d)  Personalbereich 
 

Zum 31. Dezember 2024 sind bei der Gesellschaft 4 Personen auf 3,05 Stellen 
beschäftigt. Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sind hierbei nicht berück-
sichtigt. 
 
Die Personalgestellung an Dritte konnte fortgeführt werden, ohne dass die Leis-
tungsfähigkeit insbesondere im Kerngeschäft gemindert wurde. Sowohl im Ge-
schäftsbereich „Planung und Bau“ als auch im Geschäftsbereich „Angebotspla-
nung und -koordination“ sind die Aktivitäten aufgrund der Umsetzung und Wei-
terentwicklung des Nahverkehrskonzepts Breisgau-S-Bahn 2020, der Neuerstel-
lung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes sowie den Vorbereitungen für die 
Ausschreibung von Mobilitäts-Drehscheiben im Verbandsgebiet des ZRF weiter 
deutlich angestiegen. 
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III. Risiken der zukünftigen Entwicklung 
 

Die Gesellschaft steht, da sie überwiegend mit Zuschüssen des Alleingesell-
schafters ZRF finanziert wird, in Abhängigkeit zur Entwicklung der öffentlichen 
Haushalte. Diese wird sich zukünftig im Hinblick auf die Weiterentwicklung und 
Umsetzung des Nahverkehrskonzepts Breisgau-S-Bahn 2020 auf einem gerin-
geren Niveau bewegen. 

 
 

III. Weiterer Ausblick: 
 

Grundsätzlich stellt es eine Herausforderung dar, die Erlössituation in künftigen 
Jahren auf einem angemessenen Niveau zu halten, ohne dass die Bearbeitung 
der Kernaufgabe darunter leidet. 
 
Inhaltlich steht auch in 2025 die weitere Umsetzung des Gesamtnetzbauvorha-
bens „Breisgau-S-Bahn 2020“ an. Dabei ist das Personal der Gesellschaft mit 
den Abrechnungen der DB mit den Zuwendungsgebern Bund und Land be-
schäftigt. 
 
Im Jahr 2021 wurden die Beschlüsse für eine weitere Ausbaustufe der Breisgau-
S-Bahn 2020 (Breisgau-S-Bahn 2.0) herbeigeführt. Es wird in den kommenden 
Jahren Aufgabe des Personals der REGIO-VERBUND Gesellschaft sein, die 
notwendigen Abstimmungen und Planungen für die beschlossenen Maßnah-
men zu begleiten und die Umsetzung in die Wege zu leiten.  

 
Der barrierefreie Ausbau des Freiburger Hauptbahnhofs, die laufenden Untersu-
chungen zur Reaktivierung der Bahnstrecke Colmar – Breisach (Staatsvertrag 
von Aachen), die Planung und Baubeteiligung an der Ausstattung sogenannter 
Mobilitäts-Drehscheiben sowie die Begleitung der Ausschreibung und der Um-
setzung für ein gemeinsames regionales Fahrradvermietsystem im Verbandsge-
biet des ZRF sind weitere Aufgaben für die kommenden Jahre. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Ausführung der beschlossenen Festle-
gungen des Nahverkehrsplanes 2021 für das Verbandsgebiet des ZRF. 
 
Für das Geschäftsjahr 2025 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerech-
net.  
 

 

 
 
 

 2023 2024 2025/Plan 

Personal Gesamt             Personen 

    (Stellen) 

5 

   (3,35) 

  4 

    (3,05) 

6 

  (5,15)  
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3.8 Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

  2023 2024 

 

Vermögens- und Finanzkennzahlen 

  
 

Anlagenintensität AV * 100 / Gesamt V % 0,84 0,45 

Anlagendeckung EK + langfr. FK  * 100 / AV  9.557,03 17.711,26 

Eigenkapitalquote EK * 100 / GesamtK % 80,12 79,78 

Nettoinvestitionen 
Anlagenzugänge – Abschreibungen -

Anlageabgänge 
T€ -2,37 -0,55 

 
 

Ertragskennzahlen 
   

    

Umsatzrentabilität Erg. vor Ertragsteuern * 100 / Umsatz % 2,97 -2,87 

Eigenkapitalrentabilität Erg. vor Ertragsteuern  * 100 / EK % 0,59 -0,50 

Gesamtkapitalrentabilität Erg. vor Ertragsteuern + FK-Zinsen * 100 / GK % 0,18 -0,13 

Kostendeckung Umsatzerlöse*100 / Gesamtaufwand 1) % 6,02 4,52 

 

Personalkennzahlen 
   

Personalkostenintensität Personalkosten *100/ Gesamtaufwand 1) % 72,96 77,08 

Personalkosten je Mitarbeiter Personalaufwand / Anzahl der Mitarbeiter²) T€ 44,98 55,91 

 

1) Gesamtaufwand gemäß § 275 II Nrn. 5-8,12,13,16,18 und 19 HGB  

2) Zur Berechnung wurde die durchschnittliche Mitarbeiterzahl (ohne Geschäftsführung) herangezogen. 




